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Sehr geehrter Herr Präsident!  

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 4770/J des 

Abgeordneten Mölzer betreffend „Antifaschistisches Infoblatt“ – Finanzierung, 

Förderung, Verbreitung und politische Aktivitäten wie folgt: 

Fragen 1 bis 5 sowie 7 bis 11: 

• Ist Ihrem Ressort bzw. nachgeordneten Stellen das „Antifaschistische Infoblatt" 

(online wie Printversion) bekannt?   

a. Falls ja, wie schätzt Ihr Ressort Reichweite, Verbreitung und Einfluss dieses 

Mediums ein (in Österreich und im deutschsprachigen Raum)?   

b. liegen Ihrem Ressort Erkenntnisse zu Auflagenzahlen, Besucherzahlen, 

Abonnements oder Verteilern in Österreich vor?  

• Hat Ihr Ressort bzw. eine nachgeordnete Stelle in den letzten fünf Jahren Kontakt zu 

Personen oder Organisationen gehabt, die im „Antifaschistischen Infoblatt" 

schreiben oder als Herausgeber fungieren?   

a. Falls ja, in welchem Kontext (Informationsaustausch, Veranstaltungen, 

Zusammenarbeit)?  
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• Hat Ihr Ressort Erkenntnisse darüber, ob das „Antifaschistische Infoblatt" in 

Österreich als offizielles Organ einer Vereinigung registriert ist oder als Verein/NGO 

geführt wird?  

• Wurde in den letzten zehn Jahren durch Ihr Ressort, nachgeordnete Behörden oder 

andere Ressorts Mittel an das „Antifaschistische Infoblatt", verbundene Vereine, 

Initiativen oder Projekte vergeben?   

a. Falls ja, bitte um eine detaillierte Aufstellung aller Mittel, Empfänger, 

Förderprogramme, Förderzwecke und -beträge.   

b. Welche rechtlichen Grundlagen lagen diesen Förderungen zugrunde?  

• Hat Ihr Ressort Kenntnis darüber, ob NGOs, Vereine oder Projekte, die direkt oder 

indirekt mit dem „Antifaschistischen Infoblatt" verknüpft sind, Fördermittel aus 

österreichischen Ministerien oder Programmen erhalten haben?   

a. Falls ja, bitte um Nennung der geförderten Organisationen, Förderprogramme und 

Zwecke.  

• Gibt es in den redaktionellen Beiträgen des „Antifaschistischen Infoblatts" 

wiederholt Anhaltspunkte für die Rechtfertigung oder positive Darstellung von 

Gewalt als politisches Mittel?   

a. Falls ja, wie bewertet Ihr Ressort derartige Inhalte im Kontext der demokratischen 

Grundordnung Österreichs?  

• Liegt Ihrem Ressort oder nachgeordneten Stellen Erkenntnis darüber vor, dass aus 

dem „Antifaschistischen Infoblatt" heraus Mobilisierungen für bestimmte politische 

Aktionen (z. B. Demonstrationen, direkte Aktionen, Solidaritätsbekundungen) 

erfolgen, bei denen es zu strafbaren Handlungen bzw. Gewaltexzessen kam oder 

kommen könnte?  

• Hat Ihr Ressort Anhaltspunkte, dass im „Antifaschistischen Infoblatt" aktive 

Werbung oder Solidarität mit Gruppen betrieben wird, die sich in Österreich in 

strafrechtlichen Verfahren befinden oder gegen die ein Ermittlungsverfahren läuft?  

a. Falls ja, bitte um Nennung von entsprechenden Fällen und Auswirkungen.  

• Sind Ihrem Ressort bzw. relevanten Behörden Beobachtungen über Aktivitäten des 

„Antifaschistischen Infoblatts" bekannt, die aus Sicht der inneren Sicherheit oder des 

demokratischen Rechtsstaates kritisch einzustufen wären?  

• Haben die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) bzw die Landesämter 

für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) Erkenntnisse über 

Vernetzungen des „Antifaschistischen Infoblatts" mit Gruppierungen in Österreich, 

die dem linksextremen Umfeld zuzuordnen sind?  

Meinem Ressort liegen hierzu keine Informationen vor.  
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Frage 6: Plant Ihr Ressort, Förderungen für jegliche Publikationen, die politische Positionen 

einnehmen (insbesondere solche mit möglichem Gewalt- oder Militanzbezug), zu 

überdenken und gegebenenfalls kriterienbasiert neu zu regeln?  

Das BMASGPK vergibt Förderungen ausschließlich auf Grundlage der Allgemeinen 

Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln (ARR 2014). 

Diese sehen klare rechtliche und inhaltliche Kriterien vor, die bei der Prüfung und Vergabe 

von Fördermitteln verpflichtend anzuwenden sind. Förderungsansuchen werden im 

Rahmen dieser Bestimmungen sorgfältig geprüft. Dabei wird insbesondere darauf geachtet, 

dass die geförderten Projekte im Einklang mit der geltenden Rechtsordnung sowie den 

Grundwerten der Republik Österreich stehen. Demzufolge sind Publikationen oder 

Vorhaben mit Gewaltbezug, Aufrufen zu Militanz oder sonstigen rechtswidrigen Inhalten 

von einer Förderung ausgeschlossen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Korinna Schumann 
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